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Mehrbedarfe bei Behinderten sind durch Behindertenpauschbetrag anerkannt. Warum sieht 
das Existenzsicherungsrecht keine vor?  (Die Begründung der Abschaffung 1997 greift nicht 
mehr, erstens sind sehr viele Gesundheitsleistungen aus der Gesundheitsversorgung 2004 
ausgegliedert, sodann wird der Personenkreis des Behindertenpauschbetrags auch nicht in 
Anspruch genommen, das Pflegegeld für Mehrbedarfe wegen Behinderung zu nutzen.) Das 
BVerfG hat 2009 festgestellt, Regelsatz ist individuell zu berechnen, also der den 
Normbedarf messende Rs umfasst keine Mehrbedarfe. Er muss idR über Jahrzehnte erklagt 
werden, obwohl er sofort anfällt. Daneben sollte ein Bedarf, der nicht durch diese Pauschale 
abgedeckt wird gesondert geltend gemacht werden können. 
 
Wann stoppt die BuReg diese Diskriminierung? 
 
Wann erhalten behinderten Menschen im Existenzsicherungsleistungsbezug und solche am 
Existenzminimum, die hochfehlsichtig sind, ebenfalls Zuschüsse zu den Sehhilfen, damit 
diese inkl. Brillengestell finanziert werden können und die den Zuschuss nach SGB V 
ergänzen, der nicht ausreicht.  
 
Die Tipps, die „ExpertInnen“ geben (Teilhabe im SGB II, IX, besonderer Bedarf im SGB V) 
sind lückenhaft, Teilhabeleistungen greifen bei Krankheit nicht im SGB II und die 
Krankenkassen haben die Finanzierung eines Brillengestells ausgeschlossen. Dieses ist bei 
seltenen Krankheiten auch nicht normiert und billig zu haben. Im übrigen sind diese 
Ansprüche versteckt und Behörden weisen nicht darauf hin. 
 
Wann stoppt die BuReg die Diskriminierung von Hochfehlsichtigen gegenüber 
Geringfehlsichtigen im SGB II, XII? Erstere haben oft komplexe, seltene, systemische, 
multisystemische Krankheiten und sind ohnehin mit hohen Kosten belastet. 
 
Aktuell kommen bei Behinderten und Kranken zum unzureichenden Regelsatz und den 
ungedeckten Mehrbedarfe die exorbitanten Preissteigerungen bei Lebensmitteln und 
Energie. 
 
Wie lange soll dieser Zustand gehen? 
 
Wann wird die Individualbeschwerde bei der UNO wegen Verletzung der sozialen Rechte 
(CESCR) eingeführt? 
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